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Landesschulkommissionsbeschluss  
zur Gymnasialverordnung 

vom 29. November 20061  

Die Landesschulkommission des Kantons Appenzell I. Rh., 
in Ausführung von Art. 16 Abs. 2, Art. 18, Art. 19 Abs. 2, Art. 24 Abs. 2, Art. 28 
und Art, 29 der Gymnasialverordnung vom 30. November 1998 (GymV), 

beschliesst: 

VI. Promotionsordnung 

Art. 32 
1Das Schuljahr ist in zwei (ungefähr) gleich grosse Semester eingeteilt. Für jedes 
Semester wird an dessen Ende ein Zeugnis ausgestellt. 

2Die ganzen Noten haben folgende Bedeutung: 
6 sehr gut 
5 gut 
4 genügend 
3 ungenügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

3Es können auch halbe Noten erteilt werden. 
 

Art. 33 

1Die Noten in den einzelnen Fächern werden durch die zuständige Lehrperson auf-
grund der Leistungen im entsprechenden Semester gesetzt. 

2Die Lehrperson ist befugt, in begründeten Fällen aufgrund der Gesamtbeurteilung 
die aus den Einzelnoten des Semesters sich ergebende Gesamtnote über das übli-
che Mass hinaus auf- bzw. abzurunden, höchstens aber so, dass die Semesternote 
nicht mehr als einen halben Punkt von der Note mit üblicher Rundung abweicht. 

3Wird ein Schüler bei einer Prüfung oder einer anderen notenrelevanten Arbeit der 
Unehrlichkeit überführt, so ist die Fachlehrperson befugt, für diese Arbeit die Note 
1 zu verrechnen oder dann im Semesterzeugnis eine Note zu setzen, die gegen-
über dem Durchschnitt (ohne Verrechnung einer Note für die unehrliche Arbeit) bis 
zu einem Punkt tiefer liegt. – Allfällige Disziplinarmassnahmen bleiben vorbehal-
ten. 

 
 

 

1Eingefügt durch LdsKB vom 28. Oktober 2009 (Inkrafttreten: 1. Februar 2010). Neue Fassung durch LdsKB vom 30. März 
2010. Abgeändert (Abs. 3-5) durch LdsKB vom 31. August 2016 (Inkrafttreten: 1. August 20’16). 
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Art. 33a1 

1Den Inhabern der elterlichen Sorge steht das Recht zu, jederzeit bei der Fachlehr-
kraft Einsicht in die schriftlichen Prüfungen zu nehmen bzw. diese einzuverlangen. 
 

2Der Schüler führt ein durch die Schule abgegebenes Notenblatt und hält dieses stets auf 
dem aktuellsten Stand. Die Einsichtnahme der Inhaber der elterlichen Sorge kann unter-
schriftlich bestätigt werden. 
3Die Klassenlehrperson informiert die Inhaber der elterlichen Sorge mindestens einmal pro 
Schulsemester schriftlich über den Leistungsstand des Schülers. Die Einsichtnahme ist un-
terschriftlich zu bestätigen. Die Klassenlehrperson fordert die Bestätigung innert Wochen-
frist zurück. 
4Bei wesentlichen Änderungen in der Leistung und im Verhalten orientiert die Lehrperson 
die Inhaber der elterlichen Sorge rechtzeitig und bespricht mit ihnen die möglichen Folge-
rungen. 
5Mündige Schüler teilen der Lehrperson schriftlich mit, ob die Information gemäss Abs. 1 
bis 4 dieses Artikels auch weiterhin an die ehemaligen Inhaber der elterlichen Gewalt erfol-
gen soll oder nicht. 

Art. 34 

1Aufgrund der Noten eines Semesterzeugnisses erfolgt eine Promotionsverfügung ge-
mäss den Bestimmungen dieses Beschlusses die Promotionsordnung. 
2An Entscheidungen der Promotionskonferenz über Ausnahmefälle haben der Rektor, 
der Prorektor und alle Lehrpersonen Stimmrecht, welche den fraglichen Schüler unter-
richtet haben. 

Art. 35 
1Die Promotionsverfügungen sind:  

"definitiv promoviert", 
"provisorisch promoviert",  
"nicht promoviert". 

2Die Promotionsverfügungen werden im Zeugnis vermerkt. 

 
Art. 361  

 
1Die Promotion hängt ab von den Noten in den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch, 
Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Geografie, Bildnerisches Gestalten,   
Musik, Informatik, Sport (1. bis 4. Klasse), Religionswissenschaften/Religionsphilosophie, 
im Schwerpunkt- und im Ergänzungsfach sowie in Latein (1. und 2. Klasse) respektive in  
Wirtschaft und Recht (3. und 4. Klasse). 

2Falls Mathematik in verschiedenen Fächern (Arithmetik, Algebra, Geometrie) un-
terrichtet wird, so wird im Zeugnis für jedes Unterrichtsfach eine separate Note ge-
setzt. 

3Das Fach Sport zählt in den 1. bis 4. Klassen zur ordentlichen Promotion, jedoch 
ohne die Doppelkompensation allfälliger Negativnoten unter 4.00. In der 5. und 6. 
Klasse erfährt das Grundlagenfach Sport keine promotionsrelevante Benotung; 
ausgenommen als ordentliches Ergänzungsfach. 

 

1 Abgeändert durch LdsKB vom 27. August 2008 (Inkrafttreten: 1. August 2008). Abgeändert (Abs. 1 ergänzt und Abs. 

3 angefügt) durch LdsKB vom 18. März 2009 (Inkrafttreten: 1. August 2009).
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Art. 371  
 

1Eine definitive Promotion gemäss Art. 36 erfolgt, wenn die doppelte Summe aller 
Notenabweichungen von 4.0 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller No-
tenabweichungen von 4.0 nach oben, und wenn nicht mehr als vier Noten unter 4.0 
vorliegen. 
2Wer die Anforderungen für eine definitive Promotion nicht erfüllt, ist provisorisch 
promoviert, ausser wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) In drei aufeinander folgenden Zeugnissen darf nur eine provisorische Promo-
tion vorkommen. Wer innerhalb von drei Semestern ein zweites Mal nicht de-
finitiv promoviert werden kann, wird in der Regel nicht promoviert. 

b) In das zweite Semester der Maturaklasse kann nur eintreten, wer definitiv 
promoviert ist. Wer die Bedingungen dafür nicht erfüllt, gilt als nicht pro-
moviert. 

c) Ebenso wird nicht promoviert, wer einen Notendurchschnitt, bei dem die 
ungenügenden Noten doppelt gezählt werden, unter 3.75 erreicht. 

3Wer nicht promoviert wird, muss die beiden letzten Semester wiederholen bzw. 
die Schule verlassen. 

4Repetenten gelten im ersten Semester der Repetition als provisorisch promoviert. 

 
Art. 38 

Der Promotionsstatus für Neueintretende richtet sich nach den Bestimmungen 
dieses Beschlusses über die Aufnahme in das Gymnasium. 

 
Art. 39 

1Am Gymnasium St. Antonius Appenzell kann in der Regel nur einmal repetiert 
werden. 

2Wer die Maturitätsprüfung nicht bestanden hat, kann die letzten zwei Semester 
ungeachtet der Bestimmungen dieses Beschlusses über die Promotionsord-
nung wiederholen. 

Art. 40 

1In begründeten Ausnahmefällen kann die Promotionskonferenz eine zweite 
provisorische Promotion innerhalb von drei Semestern aussprechen bzw. eine 
zweite Repetition ermöglichen. 

2In begründeten Ausnahmefällen kann die Promotionskonferenz auch eine ers-
te Repetition verweigern. 

 

 

 

 

 

1Abgeändert durch LdsKB vom 27. August 2008 (Inkrafttreten: 1. August 2008). 
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Art. 41 

1Fleiss und Betragen werden nötigenfalls in den einzelnen Fächern mit dem Ver-
merk "unbefriedigend" bzw. "schlecht" beanstandet. 

2Weitere Beanstandungen (Nicht-Beachten der Haus- und Schulordnung, etc.) 
können als Bemerkungen im Zeugnis aufgeführt werden. 

3Liegen drei oder mehr Beanstandungen in einem Zeugnis vor, hat die Schul-
leitung einen Verweis im Sinne von Art. 6 i.V. Art. 21 GymV auszusprechen. 

4Liegen im nächsten oder übernächsten Zeugnis erneut drei oder mehr Beanstan-
dungen vor, so ist anstelle eines erneuten Verweises die befristete Androhung der 
Wegweisung von der Schule im Sinne von Art. 6 i.V. Art. 21 GymV auszusprechen. 

 
Art. 421  

Entscheide der Promotionskonferenz im Zusammenhang mit den Zeugnissen können 
innert zehn Tagen nach Erhalt bei der Landesschulkommission angefochten werden. 
Die Landesschulkommission entscheidet in der Sache neu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


